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Einladung
Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Rabel

Sitzungstermin: Donnerstag, 17.09.2020, 19:30 Uhr

Raum, Ort: Gemeindehaus Rabel, Schulstraße 7, 24376 Rabel

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

1. Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der 
Einladung, Feststellung der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
und gegebenenfalls Beschluss über Änderungsanträge zur 
Tagesordnung

2. Beschluss über Einwendungen zur Niederschrift der Sitzung vom 
23.06.2020

3. Beschlussfassung über die in nichtöffentlicher Sitzung zu behandelnden 
Tagesordnungspunkte

4. Bericht des Bürgermeisters
5. Bericht über die Baumaßnahmen Schulstraße 5 und Dorfstraße 22
6. Einwohnerfragestunde
7. Ernennung, Bestätigung und Vereidigung des stellv. 

Gemeindewehrführers der Freiwilligen Feuerwehr Rabel
2020-10GV-073

8. Beratung und Beschluss über eine Photovoltaikanlage zur Reduzierung 
der Stromkosten auf der Kläranlage Ewersholz

2020-10GV-070

9. Beratung und Beschluss über die normalerweise stattfindenden 
Veranstaltungen der Gemeinde Rabel bis zum Jahresende 2020

10. Beratung und Beschlussfassung über den Kauf einer Profi Motorsense 
für den Gemeindearbeiter

11. Zukunftskonzept Daseinsvorsorge der Stadt Kappeln und Nahbereich
hier: Abschlussbericht

2020-10GV-069

12. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 2020-10GV-068
13. Beratung und Beschlussfassung über den Neuabschluss eines 

Wegenutzungsvertrages für Strom
2020-10GV-071

14. Beratung und Beschlussfassung über den Neuabschluss eines 
Wegenutzungsvertrages für Gas

2020-10GV-072

15. Wahl eines Mitgliedes in den Finanzausschuss zugleich Ausschuss zur 2020-10GV-067



Prüfung der Jahresrechnung der Gemeinde Rabel
16. Beratung und Beschlussfassung zur Veräußerung der Aktienanteile der 

Gemeinde Rabel bei der Schleswig-Holstein Netz AG zum 31.12.2020
17. Verschiedenes

Der / die nachfolgende/n Tagesordnungspunkt/e wird/werden nach Maßgabe der 
Beschlussfassung durch das Gremium voraussichtlich nichtöffentlich beraten:

18. Vertragsangelegenheiten

gez. Stefan Meyer
Bürgermeister

Im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus findet die Sitzung 
unter Einhaltung der notwendigen Hygienestandards statt (siehe Anlage).



Hinweis: 
Nach der aktuell gültigen Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus  
SARS-CoV-2 (SARS-CoV-2-Bekämpfungsverordnung – SARS-CoV-2-BekämpfVO)  
finden Veranstaltungen kommunaler Gremien unter Einhaltung der notwendigen 
Hygienestandards, insbesondere der Empfehlungen des Robert Koch-Institutes statt. 
 
 



Gemeinde Rabel Vorlage
2020-10GV-073

öffentlich

Betreff

Ernennung, Bestätigung und Vereidigung des stellv. 
Gemeindewehrführers der Freiwilligen Feuerwehr Rabel
Sachbearbeitende Dienststelle:
Ordnungsamt

Datum
07.09.2020

Sachbearbeitung:
Sandra Legant

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
Gemeindevertretung der Gemeinde Rabel (Beratung und Beschluss) Ö

Sachverhalt:
Die Mitgliederversammlung der Gemeindewehr Rabel hat gemäß Ihrer Satzung am
04.07.2020 Herrn Jens Greggersen zum stellv. Gemeindewehrführer der Gemeindewehr 
Rabel gewählt.
   
Beschlussvorschlag:
Gemäß § 11 Abs. 3 des Brandschutzgesetzes vom 10.02.1996 stimmt die 
Gemeindevertretung der Gemeinde Rabel als Träger des Brandschutzes der Wahl von Jens 
Greggersen zum stellv. Gemeindewehrführer der Gemeindewehr Rabel zu.
   

Anlagen:

   



Gemeinde Rabel Vorlage
2020-10GV-070

öffentlich

Betreff

Beratung und Beschluss über eine Photovoltaikanlage zur 
Reduzierung der Stromkosten auf der Kläranlage Ewersholz
Sachbearbeitende Dienststelle:
Bauamt

Datum
28.08.2020

Sachbearbeitung:
Johannes Volpert

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
Gemeindevertretung der Gemeinde Rabel (Beratung und Beschluss) Ö

Sachverhalt:
Im Jahr 2009 hat der Bürgermeister der Gemeinde Hasselberg in seiner Funktion als 
Vorsitzender des überörtlichen Abwasserausschusses errechnen lassen, ob sich eine 
Photovoltaikanlage in der Kläranlage Ewersholz rechnet. Obwohl die Photovoltaik im 
Sommer, wenn der Stromverbrauch in der Kläranlage am höchsten ist, auch am meisten 
Strom produziert wird, war die seinerzeit errechnete Gewinnspanne deutlich zu niedrig. Die 
Idee wurde daher zunächst verworfen.
Aktuell wurde das Thema erneut aufgegriffen und durch die Fa. Solar-Energie Andresen 
GmbH aus Strakebüll erneut auf Wirtschaftlichkeit geprüft. Nach der 
Wirtschaftlichkeitsberechnung über 20 ½ Jahre, kann bei einer vorgesehenen Anlagengröße 
von 26,86 kWp rechnerisch ein Gewinn von etwas über 3.000, - €/jährlich erwartet werden.
Da die zukünftigen Strompreise vermutlich weiter steigen werden, könnte sich der Gewinn 
erhöhen, allerdings können auch die Kosten der Wartung / Reinigung usw. höher ausfallen, 
als die mit 0,8% angesetzten Kosten. Nach einem ersten Vorgespräch mit der  
Finanzabteilung des Amtes könnte die Anlage finanziert werden, ohne ein Darlehen 
aufzunehmen. Hierbei würden die berechneten 1,5 % Zinsen entfallen.
Die erforderliche Strommenge kann allerdings nur erzeugt werden, wenn noch eine kleine 
Pultdachhalle von 60 m² gebaut wird. Hier vertritt die Gemeindevertretung von Hasselberg 
die Meinung, dass diese Halle durch die Gemeinde Hasselberg finanziert und errichtet 
werden sollte. 
Ein technische Regelung, dass der von der Anlage erzeugte Strom allein für die Kläranlage 
genutzt wird und nichts in das Netz eingespeist werden soll, wird mit Erstellungskosten von 
über 20.000, - € als unwirtschaftlich bewertet.
Bei der jetzt im Entwurf dargestellten Größe der Photovoltaik-Anlage und dem von Axel 
Zöhner berechneten Verbrauch der Kläranlage werden nur geringe Mengen an Strom ins 
Netz gespeist, so dass die Umsatzsteuer aus dem Stromverkauf kaum von Bedeutung sein 
wird. 
Der überörtliche Abwasserausschuss der Gemeinden Kronsgaard, Rabel und Hasselberg 
hat in seiner Sitzung am 19.08.2020 hierzu beraten und empfiehlt den drei 
Gemeindevertretungen, den Bau einer Anlage in der Größe von 26,86 kWp zu beschließen. 
Zuvor muss aber die Gemeinde Hasselberg den Beschluss fassen, eine Pultdachhalle von 
60 m² zu erstellen.
Mit der Umsetzung dieser Maßnahme wären die beteiligten Gemeinden Rabel, Kronsgaard 
und Hasselberg auch Vorreiter und Vorbild in Bezug auf nachhaltige und klimafreundliche 
Bewirtschaftung einer Kläranlage im Amt Geltinger Bucht.
   
Beschlussvorschlag:



1. Die Gemeinde Rabel fasst den Beschluss, auf der vorgenannten Begründung eine 
Photovoltaik-Anlage am Standort Kläranlage Hasselberg Ewersholz installieren zu 
lassen. Die Kosten belaufen sich laut einem ersten Angebot auf etwa 35.000 € und 
werden anteilig nach der Schmutzwassermenge zwischen den beteiligten gemeinden 
Rabel, Kronsgaard und Hasselberg aufgeteilt.

2. Der Vorsitzende des überörtlichen Abwasserausschusses der Gemeinden Rabel, 
Kronsgaard und Hasselberg wird ermächtigt, alle hierzu erforderlichen Schritte 
(Erstellung Bauantrag, Ausschreibung und Vergabe) zu veranlassen und in 
Abstimmung mit den beteilgten Gemeinden den Auftrag an den wirtschaftlichsten 
Bieter zu vergeben.

   

Anlagen:

   



Gemeinde Rabel Vorlage
2020-10GV-069

öffentlich

Betreff

Zukunftskonzept Daseinsvorsorge der Stadt Kappeln und 
Nahbereich
hier: Abschlussbericht
Sachbearbeitende Dienststelle:
Bauamt

Datum
28.07.2020

Sachbearbeitung:
Dirk Petersen

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
Gemeindevertretung der Gemeinde Rabel (Beratung und Beschluss) Ö

Sachverhalt:
Verfasser: Bürgermeister Meyer
Die Stadt Kappeln wurde in das Städtebauförderprogramm „Kleinere Städte und Gemeinden 
– überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerke“ aufgenommen. Zur einheitlichen Vorbereitung 
der städtebaulichen Gesamtmaßnahme ist unter Mitwirkung der betroffenen 
Nachbargemeinden ein überörtliches Konzept zu den künftigen Anforderungen der 
öffentlichen Daseinsvorsorgeinfrastruktur zu erstellen. Zu dem Untersuchungsgebiet gehören 
die Gemeinden Brodersby, Dörphof, Grödersby, Karby, Oersberg, Rabel, Rabenkirchen-
Faulück, Stoltebüll und Winnemark sowie die Städte Arnis und Kappeln.
Eine Arbeitsgemeinschaft der Büros UmbauStadt GbR / Berlin, Empirca AG / Berlin und 
Fahrplangesellschaft B&B mbH / Berlin wurde mit der Erarbeitung des überörtlichen 
Konzeptes beauftragt. Die gemeinsame Arbeit begann im September 2017.
Das überörtliche Konzept mit dem Titel „Zukunftskonzept Daseinsvorsorge – Kappeln und 
Nahbereich“ liegt nun in der abschließenden Fassung vor. Aufbauend auf der Analyse und 
Bewertung der derzeitigen Situation werden in dem Konzept Leitbilder und Ziele definiert, um 
den zukünftigen Anforderungen an die Daseinsvorsorgeinfrastruktur gerecht zu werden. Aus 
den Leitbildern und Zielen wiederum werden konkrete Handlungsempfehlungen und 
Maßnahmen abgeleitet, die zu einer bedarfsgerechten Anpassung der sozialen und 
technischen Infrastruktur führen.
Die Erstellung des Zukunftskonzeptes wurde durch verschiedene Formen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung begleitet: Zukunftswerkstatt, Bürgersprechstunde, 
Jugendworkshop, Informationsveranstaltungen, Akteurs- und Expertengespräche.
Das Zukunftskonzept Daseinsvorsorge ist auszugsweise (Zusammenfassung) als Anlage 
beigefügt. Die vollständige Fassung findet sich auf der Internetseite der Stadt Kappeln unter 
www.kappeln.de / Politik & Verwaltung / Städtebauförderung oder kann bei Bedarf in 
Papierform zur Verfügung gestellt werden.
   
Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Rabel nimmt das Zukunftskonzept Daseinsvorsorge – Kappeln und 
Nahbereich zustimmend zur Kenntnis.   

Anlagen:
Abschlussbericht, Zusammenfassung 
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Zukunftskonzept Daseinsvorsorge – Kappeln und Nahbereich 

Zusammenfassung 

 

A. Ausgangslage 

B. Verfahren 

C. Aufbau des Zukunftskonzeptes 

C1. Bestandsanalyse – Herausforderungen und Potenziale 

C2. Leitbilder und Ziele / Maßnahmen und Handlungsempfehlungen 

D. Meinungsbild zu den Maßnahmen 

E. Anlagen 

 

A. Ausgangslage 

Die Stadt Kappeln wurde in das Städtebauförderprogramm „Kleinere Städte und Gemeinden 

– überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerke“ aufgenommen. Zur einheitlichen Vorberei-

tung der städtebaulichen Gesamtmaßnahme ist unter Mitwirkung der betroffenen Nachbar-

gemeinden ein überörtliches Konzept zu den künftigen Anforderungen der öffentlichen Da-

seinsvorsorgeinfrastruktur zu erstellen. Das hier behandelte überörtliche Konzept hat den 

Titel „Zukunftskonzept Daseinsvorsorge – Kappeln und Nahbereich“. Das festgelegte Unter-

suchungsgebiet umfasst die Gemeinden Brodersby, Dörphof, Grödersby, Karby, Oersberg, 

Rabel, Rabenkirchen-Faulück, Stoltebüll und Winnemark sowie die Städte Arnis und Kap-

peln. 

Das Städtebauförderprogramm verfolgt hierbei einen zweistufigen Ansatz. In der ersten Stu-

fe werden im Rahmen eines überörtlichen Konzeptes sowohl Kappeln als auch die Umland-

gemeinden betrachtet, um auf Grundlage einer Bestandsanalyse und anschließender Bewer-

tung regionale Herausforderungen und Entwicklungspotenziale der Daseinsvorsorgeinfra-

struktur zu benennen. 

In der zweiten Stufe werden im Rahmen eines integrierten Städtebaulichen Entwicklungs-

konzeptes (ISEK), das zur Zeit erarbeitet wird, Maßnahmen in Kappeln konkretisiert, die zu 

einer bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Anpassung der Daseinsvorsorgeinfrastruk-

tur führen. Hierbei wird davon ausgegangen, dass Entwicklungsimpulse in Kappeln auch in 

den umliegenden Raum ausstrahlen, Maßnahmen in Kappeln somit nicht nur Kappeln, son-

dern auch die Umlandgemeinden stärken. 
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Hinweis: Das Zukunftskonzept dient der nachhaltigen Entwicklung der Daseinsvorsorgeinf-

rastruktur mit Hilfe von Fördermitteln. Rechtliche Ansprüche und/oder Bindungen zu-

gunsten und/oder zulasten der untersuchten Gemeinden können daraus nicht abgelei-

tet werden. 

 

B. Verfahren 

Die gemeinsame Arbeit an dem Zukunftskonzept begann im September 2017. Den Auftrag 

für die Erarbeitung erhielt eine Arbeitsgemeinschaft der Büros UmbauStadt GbR / Berlin, 

Empirca AG / Berlin und Fahrplangesellschaft B&B mbH / Berlin. 

Im Rahmen der Erarbeitung wurde auf vorhandene Daten und Analysen zurückgegriffen. Es 

wurden zahlreiche Expertengespräche und Interviews mit regionalen und lokalen Akteuren, 

Gespräche mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

der Verwaltung sowie verschiedene Formen der Öffentlichkeitsbeteiligung (Zukunftswerk-

statt, Bürgersprechstunde, Jugendworkshop, Informationsveranstaltungen) durchgeführt. 

Zentrales Planungs- und Steuerungselement war die Lenkungsgruppe, bestehend aus den 

Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der Städte und Gemeinden des Untersuchungsge-

bietes, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und 

Integration des Landes Schleswig-Holstein (Innenministerium), Stadtvertreterinnen und 

Stadtvertretern der Stadt Kappeln, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung 

Kappeln sowie den beauftragten Gutachtern. 

Der Entwurf des Zukunftskonzeptes wurde dem Innenministerium zur Prüfung vorgelegt und 

von diesem inhaltlich und redaktionell korrigiert. 

 

C. Aufbau des Zukunftskonzeptes 

Neben der Darstellung sowohl der Aufgabenstellung als auch der Rahmenbedingungen um-

fasst das Zukunftskonzept folgende grundlegenden Bausteine: 

- Bestandsanalyse 

- Leitbilder und Ziele 

- Maßnahmen und Handlungsempfehlung 
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C1. Bestandsanalyse – Herausforderungen und Potenziale 

Die Bestandsanalyse enthält 

- Bezüge zur Raumordnung des Landes Schleswig Holstein 

- Portraits des Untersuchungsgebietes und der untersuchten Städte und Gemeinden 

- Analyse der bisherigen und voraussichtlich zukünftigen demographischen Entwicklung 

- Analyse der nachfolgenden Bereiche der Daseinsvorsorge: 

 

 

 

Die Ergebnisse der Bestandsanalyse, dargestellt in einer sogenannten SWOT-Tabelle 

(Strength-Weakness-Opportunity-Threat / Stärken-Schwächen-Chancen-Risiken), sind die-

ser Zusammenfassung als Anlage 1 beigefügt. 

 

C2. Leitbilder und Ziele / Maßnahmen und Handlungsempfehlungen 

Aufbauend auf der Bestandsanalyse, die den aktuellen Status der Daseinsvorsorgeeinrich-

tungen dargestellt, Missstände und Probleme einzelner Bereiche herausgearbeitet sowie 

Herausforderungen und Risiken aufgezeigt hat, werden im Zukunftskonzept acht übergeord-

nete Leitbilder und Ziele für den Untersuchungsraum formuliert. Gemeinsam ergeben die 

Leitbilder eine Strategie zur langfristigen Sicherung und Qualifizierung der Daseinsvorsorge. 

Abschließend werden die entwickelten Leitbilder mit Maßnahmen und Handlungsempfehlun-

gen verknüpft, die helfen sollen, die Ziele zu erreichen. Hierbei ist es Aufgabe des Zukunfts-
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konzeptes, Impulse und Ideen zu liefern, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Die Detailierung 

beziehungsweise Konkretisierung einzelner Maßnahmen erfolgt erst im Rahmen eines inte-

grierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK), das zur Zeit für die Kappelner In-

nenstadt erarbeitet wird. 

Die Leitbilder nebst möglicher Maßnahmen sind: 

 

 

Leitbild: Bürgerschaftliches Engagement und überörtliche Kooperati-

on fördern 

Beschreibung: Umsetzung gezielter Maßnahmen und Anreize zur 

Förderung des Ehrenamts. Neben der Kooperation und Beteiligung 

nach innen gilt es die überörtliche Kooperation mit den Umlandge-

meinden zu stärken 

Mögliche Maßnahmen: Ehrenamtsbörse, Monitoring der Altersstruk-

turen und Mitgliederzahlen der Feuerwehr, aktive Mitgliederwerbung 

bei der Feuerwehr, verstärkte Kooperation der Feuerwehren, Zusam-

menlegung kleinerer Wehren mit Blick auf alle relevanten Folgen prü-

fen 

 

 

Leitbild: Hochwertige innerstädtische Wohnangebote entwickeln 

Beschreibung: Nutzung von Innenstadtpotenzialen für zusätzliche 

Wohnangebote. Hierbei Verwirklichung zeitgemäßer Grundrisse, neu-

er energetischer Zielmarken und Barrierefreiheit. Sicherung und Auf-

wertung baukulturell wertvoller Gebäude. 

Mögliche Maßnahmen: Dialog und Abstimmung mit Wohnungs-

marktakteuren, Information der Eigentümer über Fördermöglichkeiten 

bei Modernisierung 
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Leitbild: Pflege und medizinische Versorgung sichern und qualifizie-

ren 

Beschreibung: In Anbetracht einer älter werdenden Bevölkerung und 

eines zunehmenden Altersdurchschnitt der Ärzteschaft sind strategi-

sche Maßnahmen erforderlich, um die medizinische Versorgung und 

die Pflegeversorgung auch in Zukunft sicherzustellen und weiter quali-

fizieren zu können. 

Mögliche Maßnahmen:  

Medizinische Versorgung: 

Frühzeitige Nachfolgeregelung durch gezielte Ansprache der Ärzte-

schaft, Willkommenskultur für ansiedlungswillige Ärzte, Unterstützung 

von alternativen Niederlassungsmodellen, Bustransfer und Fahrdiens-

te 

Pflegeversorgung und Gesundheit: 

Stärkung des stationären Bereichs, Prüfung von Angeboten für De-

menzkranke, Ausbau der Kurzzeit- und Tagespflege für pflegende 

Angehörige, Angebote im Betreuten Wohnen 

 

 

Leitbild: Mobilität optimieren 

Beschreibung: Verbesserung der Erreichbarkeit der Daseinsvorsor-

geeinrichtungen und Optimierung der Mobilitätsangebote. Hierbei gilt 

es, den öffentlichen Personennahverkehr attraktiver zu gestalten und 

zusätzliche Angebote zu schaffen. Darüber hinaus soll die Infrastruktur 

für den Radverkehr gestärkt und gefördert werden. 

Mögliche Maßnahmen: Aufwertung Busbahnhof, Nachverdichtung 

Haltestellennetz, Maßnahmen zur Feinerschließung, Stadtbus, Schaf-

fung barrierefreier Haltestellen, Gästekarte, intermodale Verknüpfung 

der Verkehrsmittel, Schaffung sicherer Radinfrastruktur, Bau von Fahr-

radabstellanlagen, sichere Gestaltung von Knotenpunkten und Unfall-

schwerpunkten, Wegeleitsystem für Radfahrer, Parkraumkonzept, 

Elektromobilitätskonzept, Verkehrsberuhigung und Entschleunigung 
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Leitbild: Angebote für Kinder, Jugendliche und Senioren erweitern 

Beschreibung: Schaffung eines vielfältigen Infrastrukturangebotes für 

alle Bevölkerungs- und Altersgruppen. Zum einen sind dies qualitätsvol-

le Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder und Jugendliche, zum 

anderen vielfältige Freizeit-, Sport-, Kultur- und Erholungsangebote. 

Mögliche Maßnahmen:  

Bildungs- und Betreuungsangebote: 

Kindergartenneubau Ellenberg, Aufwertung der Schulaußenbereiche, 

Sanierung der Schultoiletten, Ferienbetreuungsplan 

Freizeit, Sport, Erholung und Kultur: 

Neuer zentraler Kinderspielplatz, Skatepark, Lehrschwimmbecken, 

Veranstaltungsmanagement, Sportstättensanierung, Bewegungs- und 

Sportzentrum (Indoor) 

 

 

Leitbild: Öffentlichen Raum aufwerten, Barrieren reduzieren 

Beschreibung: Aufwertung der öffentlichen Räume durch innovatives 

Stadtmobiliar sowie Angebote und Aktivitäten für alle Altersgruppen. 

Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden und Räumen. 

Mögliche Maßnahmen:  

Umgestaltung des Mühlenumfelds, Grillplatzsanierung, Sanierung des 

Bunten Hauses, Aufwertung der Stadtbücherei 
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Leitbild: Innerstädtischen Einkaufsbereich in Kappeln qualifizieren 

Beschreibung: Die Stärkung der Innenstadt von Kappeln als Zentrum 

der Nahversorgung muss im Hinblick auf konkurrierende und unver-

hältnismäßig große Einzelhändler und Discounter sowie den zuneh-

menden Onlinehandel durch strategische Maßnahmen forciert werden. 

In Randlagen müssen Angebote geschaffen werden, um die Grund-

versorgung sicherzustellen. 

Mögliche Maßnahmen: Mobiler Lebensmittelladen in den Ortschaf-

ten, Qualifizierung des Wochenmarktes, Aktualisierung der Bäderrege-

lung 

 

 

Leitbild: Digitale Wahrnehmung und Kommunikation verbessern 

Beschreibung: Ausbau des Breitbandinternets, drahtloser Internetzu-

gangspunkte und eine Verbesserung der Onlinekommunikation (digita-

le Außendarstellung, virtuelles Rathaus usw.) 

Mögliche Maßnahmen: Ausbau WLAN-Hotspots, Stadt Kappeln digi-

tal, Klimaschutzkonzept 

 

D. Meinungsbild zu den Maßnahmen 

Der Katalog an Maßnahmen und Handlungsempfehlungen stellt eine Strategie zur Umset-

zung der Leitbilder und Ziele für das Untersuchungsgebiet dar. Um die Strategie realisierba-

rer und umsetzungsorientierter zu gestalten wurde eine Gewichtung der Maßnahmen durch 

die Lenkungsgruppe vorgenommen. Zusätzlich wurde mit Hilfe einer Online-Umfrage ein 

Meinungsbild der Bürgerinnen und Bürgern des Untersuchungsgebietes eingeholt. Gewich-

tung und Meinungsbild sind dieser Zusammenfassung als Anlagen 2 und 3 beigefügt. 

 

E. Anlagen 

1. SWOT-Tabelle 

2. Gewichtung der Maßnahmen und Handlungsempfehlungen 

3. Meinungsbild zu den Maßnahmen und Handlungsempfehlungen 

 

 



 

 
Zukunftskonzept Daseinsvorsorge  Seite A1 
Kappeln und Nahbereich 

Anlage 1 – SWOT-Tabelle 

  



 

 
Zukunftskonzept Daseinsvorsorge  Seite A2 
Kappeln und Nahbereich 

 

  



 

 
Zukunftskonzept Daseinsvorsorge  Seite A3 
Kappeln und Nahbereich 

 

  



 

 
Zukunftskonzept Daseinsvorsorge  Seite A4 
Kappeln und Nahbereich 
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Kappeln und Nahbereich 

Anlage 2 – Gewichtung der Maßnahmen und Handlungsempfehlungen 
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Kappeln und Nahbereich 
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Kappeln und Nahbereich 

Anlage 3 – Meinungsbild zu den Maßnahmen und Handlungsempfehlungen 
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Kappeln und Nahbereich 

 

 



Gemeinde Rabel Vorlage
2020-10GV-068

öffentlich

Betreff

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
Sachbearbeitende Dienststelle:
Finanzabteilung

Datum
21.07.2020

Sachbearbeitung:
Hauke Scharf

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
Gemeindevertretung der Gemeinde Rabel (Beratung und Beschluss) Ö

Sachverhalt:
Gem. § 95d Abs. 1 Gemeindeordnung sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. 
Unabweisbar sind Aufwendungen / Auszahlungen auch dann, wenn ein Aufschub besonders 
unwirtschaftlich wäre. 
Über- und außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen dürfen nur geleistet werden, 
wenn die Gemeindevertretung zugestimmt hat. Bei unerheblichen über- und 
außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen (gemäß § 4 der Haushaltssatzung der 
Gemeinde Rabel bis zu 600,- €) kann der Bürgermeister die Zustimmung zur Leistung dieser 
Ausgaben erteilen. Der Bürgermeister hat der Gemeindevertretung über die geleisteten 
unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen mindestens 
halbjährlich zu berichten.
  
Beschlussvorschlag:
a) Die Gemeindevertretung Rabel nimmt den Bericht über die in der Anlage aufgeführten 
unerheblichen über- / außerplanmäßig geleisteten Aufwendungen und Auszahlungen im 
Haushaltsjahr 2020 zur Kenntnis.

b) Die Gemeindevertretung Rabel erteilt die nachträgliche Zustimmung (Genehmigung) gem. 
§ 95 d Gemeindeordnung für die in der Anlage aufgeführten weiteren über- / außerplanmäßig 
geleisteten Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2020.

Anlagen:
Übersicht über- / außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, Stand 21.07.2020

   



2020 
07 Gemeinde Rabel  

ÜPL/APL Beschlussvorlage Stand: 21.07.2020  
 

 

 Seite 1 von 2 

Über- / außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

a) Unerhebliche über- / außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

Unerhebliche über- / außerplanmäßige Aufwendungen * 

Produkt Konto Produkt Konto Ansatz AO Überschreitung Begründung 

        

111100  527100  Innere 
Verwaltungsangelegenheiten  

Ausstattung / Verbrauchsmittel  300  346,67  46,67  Schutzmasken Corona 

111100  543100  Innere 
Verwaltungsangelegenheiten  

Geschäftsaufwendungen  500  1.020,96  520,96  Verfahrenskosten Zweitwohnungssteuer-Klage 

126000  524100  Brandschutz  Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 
Anlagen usw.  

2.000  2.576,84  576,84  Strom- und Gas-Vorauszahlung FWGH 

126000  543100  Brandschutz  Geschäftsaufwendungen  300  609,00  309,00  Erste-Hilfe-Lehrgang 

541100  524110  Gemeindestraßen  Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung  1.000  1.294,00  294,00  Stromkosten-Vorauszahlung 

541100  527100  Gemeindestraßen  Ausstattung / Verbrauchsmittel  2.000  2.361,08  361,08  Schutzmasken & Desinfektionsmittel Corona 

575100  529100  Förderung des 
Fremdenverkehrs  

Aufwendungen für sonstige 
Dienstleistungen  

900  1.038,28  138,28  Anpassung Homepage 

575100  542900  Förderung des 
Fremdenverkehrs  

Mitgliedsbeiträge  200  276,69  76,69  Einmalzahlung an Förderverein NEZ 

612100  551700  Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft  

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute  400  967,09  567,09  Zinsen für KfW-Darlehen FWGH 

        7.600  10.490,61  2.890,61   

 

Unerhebliche über- / außerplanmäßige Auszahlungen (für Investitionen) * 

Produkt Konto Produkt Konto Ansatz AO Überschreitung Begründung 

        

573500  783200  Bauhof  Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen 
Sachen des Anlagevermögens  

0  317,09  317,09  Stemmhammer 

        0  317,09  317,09   

 

* Eine Genehmigung ist gem. § 4 der Haushaltssatzung der Gemeinde bis zum Höchstbetrag von 600,00 € nicht erforderlich. 



2020 
07 Gemeinde Rabel  

ÜPL/APL Beschlussvorlage Stand: 21.07.2020  
 

 

 Seite 2 von 2 

 

b) Weitere über- / außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

Weitere über- / außerplanmäßige Aufwendungen  

Produkt Konto Produkt Konto Ansatz AO Überschreitung Begründung 

        

522200  521100  Eigener Wohnungsbau  Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 
Anlagen  

500  54.391,74  53.891,74  Sanierung Wohnhaus Schulstraße 5 

        500  54.391,74  53.891,74   

 

Weitere über- / außerplanmäßige Auszahlungen (für Investitionen)  

Produkt Konto Produkt Konto Ansatz AO HHR aus VJ Überschreitung Begründung 

         

126000  785100  Brandschutz  Auszahlungen aus 
Hochbaumaßnahmen  

0  220.637,93  177.265,87  43.372,06  Neubau FWGH 

522400  782100  Sonstige eigene 
Grundstücke  

Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden  

0  2.557,58  0,00  2.557,58  Vermessungskosten Grundstück an der Nordstraße 

538100  785300  Abwasserbeseitigung  Auszahlungen aus sonstigen 
Baumaßnahmen  

0  6.846,31  0,00  6.846,31  Erstellung Kanalkataster 

        0  230.041,82  177.265,87  52.775,95   

 



Gemeinde Rabel Vorlage
2020-10GV-071

öffentlich

Betreff

Beratung und Beschlussfassung über den Neuabschluss eines 
Wegenutzungsvertrages für Strom
Sachbearbeitende Dienststelle:
Finanzabteilung

Datum
02.09.2020

Sachbearbeitung:
Wilhelm Schmidt

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
Gemeindevertretung der Gemeinde Rabel (Beratung und Beschluss) Ö

Sachverhalt:
Der aktuelle Wegenutzungsvertrag Strom zwischen der Gemeinde Rabel und der Schleswig-
Holstein Netz AG endet am 29.12.2022.
Die Bekanntmachung des Vertragsablaufes gem. § 46 Abs. 3 Energiewirtschaftsgesetz 
erfolgte gemeinsam für die amtsangehörigen Gemeinden des Amtes Geltinger Bucht im 
elektronischen Bundesanzeiger am 06.02.2020.

Auf diese Bekanntmachung hin hat die Schleswig-Holstein Netz AG (einziger Interessent) 
fristgerecht eine Interessenbekundung zum Abschluss eines neuen Nutzungsvertrages 
abgegeben.

Die Schleswig-Holstein Netz AG bietet jetzt einen Wegenutzungsvertrag Strom für eine 
angestrebte Laufzeit bis 31.12.2035 an (Hinweis: Konzessionsverträge mit Laufzeiten unter
10 Jahren werden von der Landeskartellbehörde grundsätzlich kritisch gesehen).
Die Gemeinde kann den Vertrag mit einer Frist von zwei Jahren zum Ablauf des zehnten 
Jahres der Vertragslaufzeit kündigen. Daneben besteht ein Sonderkündigungsrecht.
Die SH Netz AG bietet der Gemeinde Rabel gesamt einen Nutzungsvertrag an, wie er 
inhaltsgleich auch allen übrigen amtsangehörigen Gemeinden im Vertragsfall angeboten 
worden ist.

Mit der SH Netz AG besteht eine vertrauensvolle Basis der Zusammenarbeit. Die SH Netz 
AG beweist seit Jahren eine hohe Versorgungszuverlässigkeit.

   
Beschlussvorschlag:
Es ist ein Wegenutzungsvertrag Strom mit der Schleswig-Holstein Netz AG, Quickborn, in 
der vorliegenden Vertragsfassung für den Zeitraum 30.12.2022 bis 31.12.2035 
abzuschließen. 
   

Anlagen:
Wegenutzungsvertrag Strom 



















































Gemeinde Rabel Vorlage
2020-10GV-072

öffentlich

Betreff

Beratung und Beschlussfassung über den Neuabschluss eines 
Wegenutzungsvertrages für Gas
Sachbearbeitende Dienststelle:
Finanzabteilung

Datum
02.09.2020

Sachbearbeitung:
Wilhelm Schmidt

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
Gemeindevertretung der Gemeinde Rabel (Beratung und Beschluss) Ö

Sachverhalt:
Der seinerzeit zwischen der Gemeinde Rabel und der SCHLESWAG Aktiengesellschaft  
geschlossene Vertrag über die öffentliche Versorgung mit Gas - Konzessionsvertrag Gas - 
endete am 06.01.2017.
Die Bekanntmachung des Vertragsablaufes gem. § 46 Abs. 3 Energiewirtschaftsgesetz 
erfolgte gemeinsam für die amtsangehörigen Gemeinden des Amtes Geltinger Bucht im 
elektronischen Bundesanzeiger am 06.02.2020.

Auf diese Bekanntmachung hin hat die Schleswig-Holstein Netz AG (einziger Interessent) 
fristgerecht eine Interessenbekundung zum Abschluss eines neuen Nutzungsvertrages 
abgegeben.

Die Schleswig-Holstein Netz AG bietet jetzt einen Wegenutzungsvertrag Gas für eine 
angestrebte Laufzeit von 15 Jahren an (Hinweis: Konzessionsverträge mit Laufzeiten unter
10 Jahren werden von der Landeskartellbehörde grundsätzlich kritisch gesehen).
Die Gemeinde kann den Vertrag mit einer Frist von zwei Jahren zum Ablauf des zehnten 
Jahres der Vertragslaufzeit kündigen. Daneben besteht ein Sonderkündigungsrecht.
Die SH Netz AG bietet der Gemeinde Rabel gesamt einen Nutzungsvertrag an, wie er 
inhaltsgleich auch allen übrigen amtsangehörigen Gemeinden im Vertragsfall angeboten 
worden ist. 

Mit der SH Netz AG besteht eine vertrauensvolle Basis der Zusammenarbeit. Die SH Netz 
AG beweist seit Jahren eine hohe Versorgungszuverlässigkeit.

   
Beschlussvorschlag:
Es ist ein Wegenutzungsvertrag Gas mit der Schleswig-Holstein Netz AG, Quickborn, in der 
vorliegenden Vertragsfassung für den Zeitraum bis 31.12.2035 abzuschließen. 
   

Anlagen:
Wegenutzungsvertrag Gas 



















































Gemeinde Rabel Vorlage
2020-10GV-067

öffentlich

Betreff

Wahl eines Mitgliedes in den Finanzausschuss zugleich Ausschuss 
zur Prüfung der Jahresrechnung der Gemeinde Rabel
Sachbearbeitende Dienststelle:
Hauptamt

Datum
22.06.2020

Sachbearbeitung:
Kirsten Scharf

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
Gemeindevertretung der Gemeinde Rabel (Wahl) Ö

Sachverhalt:

Alexandra Stenzel ist Mitglied im Finanzausschuss zugleich Ausschuss zur Prüfung der 
Jahresrechnung der Gemeinde Rabel. Bei der Besetzung des Ausschusses wurde nicht 
bedacht, dass die Besetzung mit der stellvertretenden Bürgermeisterin im Hinblick auf die 
Aufgaben des Ausschusses problematisch sein könnte. Sie ist auch anordnungsbefugt und 
könnte sich insofern zum Teil selbst prüfen. Es wird daher angeregt, ein neues Mitglied in den 
Ausschuss zu wählen.

Frau Stenzel ist zugleich stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses. Der stellvertretende 
Ausschussvorsitz ist somit ebenfalls neu zu wählen.

   
Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Rabel wählt folgende/n Gemeindevertreter/in in den 
Finanzausschuss zugleich Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung der Gemeinde Rabel:

Zur/m stellvertretenden Ausschussvorsitzenden wird folgendes Mitglied des Ausschusses 
gewählt:

   

Anlagen:
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